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Zwölf Leitlinien (Zusammenfassung S.250 - 251) 
 
In den folgenden zwölf Leitlinien wird eine Grundhaltung formuliert, … (um) den salutogenetischen Blick 
als Fachstandard in der Kinder- und Jugendhilfe zu konkretisieren.  
 
Erste Leitlinie:  Stärkung der Lebenssouveränität  
Gesundheitsförderung zielt auf eine Stärkung der Lebenssouveränität von Heranwachsenden durch den 
möglichst gekonnten Umgang mit Risiken und eine Förderung von Entwicklungs- und 
Widerstandsressourcen.  
 
Zweite Leitlinie: Gesellschaftsbezug 
Gesundheitsbezogene Prävention muss berücksichtigen, in welche Gesellschaft Kinder und 
Jugendliche hineinwachsen und welche Ressourcen sie benötigen, um sich an dieser Gesellschaft aktiv 
beteiligen zu können.  
 
Dritte Leitlinie: Lebenswelt- und Kontextbezug 
Prävention der Kinder- und Jugendhilfe ist lebensweltbezogen zu entwickeln. Mädchen und Jungen 
sollen nicht als individualisierte Träger von medizinisch diagnostizierten Symptomen wahrgenommen 
und allein medizinisch bzw. medikamentös behandelt werden. 
 
Vierte Leitlinie: Förderung positiver Entwicklungsbedingungen 
Kinder und Jugendliche wachsen in ihrer großen Mehrheit gesund, selbstbewusst und kompetent auf. 
Sie dürfen nicht unter einer generalisierten Risikoperspektive gesehen werden. Die auch positiven 
Entwicklungsbedingungen der nachwachsenden Generationen bieten Antworten auf die Frage, wie 
solche Bedingungen für alle Kinder und Jugendlichen gefördert werden können bzw. welcher 
unterstützender Strukturen und gesellschaftlicher Investitionen es dazu bedarf.  
 
Fünfte Leitlinie: Befähigungsgerechtigkeit 
Es gibt gesellschaftliche Segmente, in denen ein gesundes Aufwachsen bedroht ist, weil in ihnen die 
erforderlichen Entwicklungs- und Widerstandsressourcen nicht an Heranwachsende weitergegeben 
werden. Hier ist vor allem die wachsende Armut zu nennen, die in überproportionaler Weise Kinder und 
Jugendliche betrifft. Fördermaßnahmen sollen allen Heranwachsenden die Chance zum Erwerb der 
Entwicklungsressourcen geben, die zu einer selbst bestimmten Lebenspraxis erforderlich sind. Dabei 
gilt es, aktiv an den vorhandenen Ressourcen gerade sozial benachteiligter Heranwachsender 
anzuknüpfen, statt diese implizit und explizit zu entwerten. 
 
Sechste Leitlinie: Bildungsgerechtigkeit 
Alle verfügbaren Daten belegen einen engen Zusammenhang nicht nur zwischen Einkommensarmut, 
sondern auch zwischen dem Bildungsgrad von Eltern und ihren Kindern und dem Grad an objektiver 
und subjektiver Gesundheit. Es gilt daher, allen Kindern und Jugendlichen möglichst früh formelle und 
informelle Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, um damit sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken und 
gesundheitliche Ressourcen zu stärken. 
 
Siebte Leitlinie: Inklusion 
Im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention (§ 24) haben alle Kinder, unabhängig von ihrem Rechtsstatus, 
ein Recht „auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit sowie auf Inanspruchnahme von 
Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit“. Insofern 
sind alle Maßnahmen an einer Inklusionsperspektive auszurichten, die keine Aussonderung akzeptiert. 
Inklusionsnotwendigkeiten bestehen vor allem für Kinder, die in Armut aufwachsen, für 
Heranwachsende mit Migrationshintergrund und für Mädchen und Jungen mit behinderungsbedingten 
Handlungseinschränkungen.  
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Achte Leitlinie: Achtsamer Körperbezug, kommunikativer Weltbezug, reflexiver Bezug 
In jedem Lebensalter haben Mädchen und Jungen spezifische Kompetenzen zu erwerben, die für ein 
gesundes Heranwachsen von zentraler Bedeutung sind und die in ihrer Gesamtheit ihre 
Handlungsbefähigung ausmachen. 
Wie in den „gesundheitsrelevanten Entwicklungsthemen“ ausgeführt, reichen diese von frühem Aufbau 
von sicheren Bindungen über Autonomiegewinnung, Erwerb von Sprache und Möglichkeiten 
kommunikativer Verständigung, Bewegungskompetenz, Beziehungsgestaltung, Welterschließung, 
Beheimatung im eigenen Körper, Umgang mit Grenzerfahrungen und Identitätsbildung bis hin zu 
Entscheidungsfähigkeit und Verantwortungsübernahme. Diese gesundheitsrelevanten 
Entwicklungsthemen, die von Mädchen und Jungen unterschiedlich umgesetzt werden, lassen sich 
unter drei Perspektiven bündeln, die für die Gesundheitsförderung eine besondere aktuelle Relevanz 
haben: 

 ein achtsamer Körperbezug, 
 ein kommunikativer Weltbezug, 
 ein reflexiver Bezug auf das eigene Selbst. 

 
Neunte Leitlinie: Lebensverlaufsperspektive 
Gesundheitsförderung, die sich am Lebensverlauf ausrichtet, wird der Förderung altersspezifischer 
Entwicklungsressourcen in den frühen Lebensphasen besondere Priorität einräumen. Sie darf trotzdem 
die späteren Lebensphasen nicht vernachlässigen. Gerade das Schul- und Jugendalter zeigt einen 
besonderen Förder- und Unterstützungsbedarf im Sinne der Erhöhung von Verwirklichungschancen, um 
die anstehenden gesundheitsrelevanten Entwicklungsthemen für sich selbst und bezogen auf die 
gesellschaftlichen Anforderungen befriedigend bewältigen zu können. 
 
Zehnte Leitlinie: Interprofessionelle Vernetzung 
Die bestehenden Systeme der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens und der 
Eingliederungshilfe und Rehabilitation müssen in einer Vernetzung auf kommunaler Ebene 
weiterentwickelt werden, so dass – bezogen auf die jeweiligen Personen und Gruppen – 
bedarfsgerechte, passgenaue Förderkonzepte gemeinsam gestaltet und realisiert werden können. 
 
Elfte Leitlinie: Von einer Anbieter- zu einer Akteursperspektive 
Notwendig ist ein Paradigmenwechsel von einer Anbieter- zu einer Akteursperspektive. 
Förderprogramme haben sich an den Bedürfnissen und Handlungsmöglichkeiten von 
Heranwachsenden und deren Familien auszurichten. In der Konsequenz bedeutet dies eine 
verbindliche Partizipation der Heranwachsenden und ihrer Familien an den Leistungsangeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe und der anderen Akteure. 
 
Zwölfte Leitlinie: Gesundheitsförderung und Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
Gesundheitsförderung und Prävention bedürfen einer gesellschaftspolitischen Rahmung und 
Prioritätensetzung. In vielen Konstellationen, in denen Heranwachsende Förderung und Unterstützung 
benötigen und die in hohem Maße gesundheitsrelevant sind (Sozialpolitik, Armutsbekämpfung, 
Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung, Bildung, Ökologie), ist 
eine integrierte Gesamtpolitik erforderlich. Die Handlungsmächtigkeit der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Eingliederungshilfe und Rehabilitation sowie des Gesundheitssystems sind begrenzt und bedürfen einer 
gezielten Unterstützung der anderen Politikfelder. 
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